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DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

IDr.." '101 dei' Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVill. Gesetzgebungsperiode 

Zl. 11./.00/7-11/13/91 

An den 

Pr~sidenten des Nationalrates 

Dr'. Heinz F1SCI-IER 

PeH') amen t. 

1017 W l.e_n 

Wien, am 5. Feber 1991 

-16S lAB 

199~ =02Q 0 Im 

ZM -161 gJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Partik-Pable, Haigermoser 

hab e n Cl m 13. 12 . 1990 u n te t' d e t' N r. }. 61/ J an m i eh e i ne sc h r i f t I i c he 

par] amen t ar i s ehe An fr'age bet re f fend ci f fen tl :i ehe Ge fEihrdung durch 

die V (~ (' wen dun g a - typ i s c; h e T' Wa f fe n ger ich t e t, die f 0 1 gen den Wo r t -

Jaut hat.: 

NI. Sollte Ihrer Auffassunp nach das geltende Wafferlgesetz dieser 
Entwicklunf? Rer.hnung tragen und in bestimmten Fällen den 
Verkauf d(~r';H'tiger' Waffen verbieten bzw. den Erwerb, Besi tz 
o~er das FUhr'en dieser Gegenstände einer behördlichen Geneh­
llllgung unter"werf(~n? 

a) Werm Ja: Welche Gegenstände sollten Ihrer Meinung nach einem 
wa f fe nr" e eh t 1 1. c h e n Ve t' 1)0 t b 7. w. ein erb e hör' d 1 ich e n K 0 n t r 0 1 1 e 
unter'worfen werden? 

b) Wenn nein: Aus welchen Gr'Unden nicht? 

~. Welche konkreten Maßnahmen werden Sie veranlassen, um der 
wachsenden Gefahr durch den Einsatz derartiger Waffen wirksam 
begegnen zu können?" 

Diese Anfr"age beantwor'te ich wie foltrt: 

Zu Frage 1: 

Die angebliche Ent.wicklung in, Richtung eines vermehrten Auf­

lr'etens der von Ihnen als "a-typisc:he Waffen" bezeichneten Gep,'en­

st~nde ist in der Praxis der Sicherheitsbehörden nicht feststell­

bar". T3 (~ l' i <: h t<~ n die s (~ r Reh Ci r den zu f 0 1 ge w ur' ci e n ';;0 n cI E! n i n der 

Anfrage konkr"el: genannten GegensUlnden im Z(~itraum von ca. einem 

Jahr österreichweit nur einige Schleudern und acht Raseball­

schliif~(~r' im 7.uf~e si.clH~rh(~itspolizei lic:her Amtshandlungen vorgefun­

den. 
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Zu diesen Gegenständen: 

,SChJ~_~9(:~TD, die aufgrund ihrer besondet~en Beschaffenheit (z .8. 

Gabel aus Metall, zwei elastische Gun~ischläuche, Lederfleck zur 

Geschoßaufnahme, Geschosse aus Stein, Metall oder Glas> zum Weg­

schleudern fester Körper auch auf größere Entfernungen und mit 

großer Auftreffwirkung geeignet sind, sind als Waffen im Sinne 

des Waffengesetzes 1986 anzusehen. Sie dUrfen daher schon nach 

der derzeitigen Rechtslage grundsätzlich nicht von Personen unter 

18 Jahren oder Personen, gegen die ein Waffenverbot verhängt 

wurde, besessen werden. Auch dUrfen solche Gegenstände nur auf­

grund einer entsprechenden gewerberechtlichen Konzession gehan~ 

delt werden. 

Sporl;geräte wie ,B_i:l!?~p.9J __ .L:s_s:JJ.li;iJI~~r:. <oder ouch Minigolf- und Eis­

hock(~yschlä/~(~r') sind ebenso wie G(~brauchsf~egenstände (z.8. Holz­

hocken, Sicheln, Sensen ete.) nicht dem Regelungsbereich des 

Waffengesetzes unterwol'ff~n. 

Zu den weiteren konkret in der Anfrage genannten Gegenständen, 

die jedoch in letzter Zeit nicht vorgefunden wurden: 

Ein ".I;:J.5'.:..~!.r:.9._.:_Ss:h_Lag~:tQ.c.:..K" wurde berei ts 1985 als verbotene Waffe 

im Sinne des § 11 des Waffengesetzes eingestuft. 

Ar.:l'l!Rril~.t.~ werden inder Rege 1 zwar als Sportgeräte anzusehen 

sein, doch kann es sich im Einzelfall - je nach technisCher Aus­

stattung und Wirkungsweise - auch um Waffen im Sinne des Waffenge­

setzes handeln. 

Di.e obigen Ausführ'ungen z(drr~~n, dd!3 das Wi3.ffengesetz bereits 

aus r' eie h e n ci e Ha nd h Cl beb i e te t. um ein e t' sol ehe n - im üb r i gen i n 

dsterceich d(~czeit nicht f(~stsl:.<'!llbar·(Hl - Entwicklung im Bereich 

der Waffen im tE!chnischE!n Sinne entr,egenzuwir'ken. 
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Eine Ausweitung des Waffengesetzes in der Richtung, daß auch 

Sportgeräte von der\ Regelungen er faßt werden, wäre wesensfremd 

und führte nicht nur dazu, daß eine Vielzahl dieser Geräte (wie 

z.B. auch Minigolf- und Eishockeyschläger), sondern auch Ge­

brauchsgegenstände <wie Äxte, Sensen etc.) den waffenrechtlichen 

Bestimmungen und Restriktionen unterstellt werden müßten. 

(Jber die bereits gehandhabte Information der Sicherheitsbehörden 

betreffend die waffenrechtliche Qualifikation konkreter Gegenstän­

de hinaus. wird - soferne es in Zukunft zu einem vermehrten Auf­

treten von Waffen der- oben genannten Art kommen soll te - eine 

Anweisung an alle Sicherheitsbehörden ergehen, verstärkt Ihr 

Augenmerk auf diese Waff(~n zu richten und r-igoros über die Einhal­

tung der einschlägigen Bestimmungen zu wachen. 
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